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Die Sozialschädlichkeit von Brutalıtät und Pornographie
Brutalität und Pornographie kennzeichnen eute großem Ausmaß die Unterhaltungs-
und Informationsmedien. Auch sich und dort bereits Gegenreaktionen auf die
Sexwelie zeigen, auch sich Frauen S  M die Vermarktung des weiblichen
Geschlechts scheint 6C doch, ese TODiema: kı  einer Weise
abgeschlossen 1st. allgemeinen hat a  S  11 den Eindruck, ob nach einigen posiıtiven
irkungen, die der Kampf CI pornographische und Darstellungen geha
hat, geringfügig verringertes {l e  gen Darstellungen Zukunft sowohl

Ulustrierten auch ernsehen normal betrachtet wird. zeig sich
S1|  cher auch eine gewisse Änderung ertbe  Se‘ des modernen Menschen.

Er wende: sich ab von höfisch-feinen Umgangsformen einer seinen Augen über-
trieben prüden ellung gegenüber Körper Geschlechtlichkeit derartige
Wandlungen sind Wohl und —  ß recht Ethos nich:  n 05 509
stellt sich rage nach den Auswirkungen E  > Brutalität und ornographie auf den
Menschen und die moderne e5s

Zrage Definition
Ein altes Problem, besonders m Streit n die Pornographie, aber auch hinsichtlich
der Brutalität, ıst die Ööglichkeit einer gENAUCTIEN Definition Wenn und
obszöne Darstellungen rechtlich in den bekommen will, dann bedarf einer
ausreichenden Klärung des Tatbestandes, Nun ist 5 kaum möglich, e1in-
deutige objektive Kriterien anzugeben. Was Darstellung Brutalität einem
pädagogisch juristisch bedenklichen 3  0J der HSKUSSION die Gewalttätigkeit
hat Han folgende Be  gungen genannt
„ES muß sich U Gewalttätigkeiten Menschen und nicht SCEH Tiere handeln.
Die Gewalttätigkeiten a  sen in ‚grausamer‘ oder ‚sonst unmenschlicher eıse dar-
gestellt 6ein. Aus der der Darstellung muß erherrlichung oder erharm-
losung der eWw: erkennbar S Ausgenommen sind Darstellungen, der
Berichterstattung über Vorgänge des eitgeschehens oder der Geschichte enen, also
nicht erfundene oder romanhafte Schilderungen, sondern Sachberichte‘ 1es5e Bedin-

werfen freili noch Reihe von Problemen auf Warum wird hier
Gew:  ätigkeit gecgecnh Jere ausgeschlossen? Worin esteh: oder
unmens: Weise einer Gewalttätigkeit? B  ern auch eine historische Bericht-
s bloßer Orwand die Betrachtung von Brutalität enen? Müßte
nicht auch bei der Darstellung S Zeitereignissen Grenzen der Darstellung von
Brutalität geben, weil die psycholo. Wirkung besonders auf Kinder und ugend-
liche bei SO| Darstellungen Ja 3 ‚t!il stark sSein wie bei enen
Handlungen?

Probleme stellen sich bei der Definition der Pornographie. Was 1aAlı

unzüchtig betrachten hat, Läßt sich B-  . eindeutig objektiven Gegebenheiten her
bestimmen, sondern bleibt immer auch Vomn einer  &! bestimmten sittlichen eWwWer!
eller hängig? eshalb E sich in diesem Zusammenhang gewöhn-

auf allgemeine sittliche pfinden eıner Gesellschaft einer pluralistischen
esellschaft ist solches Kriterium Ffreilii schwierig Z bestimmen. Was der eine
ablehnt, dem andern noch anne. erscheinen. Wenn aber Ur das als
verbindlich gelten läßt, wWas bei den verschiedensten Standpunkten emeinsamkeit

Concepte L1 (1975) Nr. 5—9, ı
Marcuse, Obszön. Geschichte einer Entrüstung, München 1962.
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HANS ROTTER 

Die Sozialschädlichkeit von Brutalität und Pornographie 
Brutalität und Pornographie kennzeichnen heute in großem Ausmaß die Unterhaltungs­
und Informationsmedien. Auch wenn sich da und dort bereits Gegenreaktionen auf die 
Sexwelle zeigen, auch wenn sich Frauen gegen die Vermarktung des weiblichen 
Geschlechts zur Wehr setzen, scheint es doch, daß diese Problematik in keiner Weise 
abgeschlossen ist. Im allgemeinen hat man den Eindruck, als ob nach einigen positiven 
Wirkungen, die der Kampf gegen pornographische und brutale Darstellungen gehabt 
hat, ein geringfügig verringertes Maß an derartigen Darstellungen in Zukunft sowohl 
in den illustrierten als auch im Fernsehen als normal betrachtet wird. Es zeigt sich 
darin sicher auch eine gewisse Änderung im Wertbewußtsein des modernen Menschen. 
Er wendet sich ab von höfisch-feinen Umgangsformen und einer in seinen Augen über­
trieben prüden Einstellung gegenüber Körper und Geschlechtlichkeit. Aber derartige 
W ancilungen sind für das soziale Wohl und erst recht für das Ethos nicht belanglos. So 
stellt sich die Frage nach den Auswirkungen von Brutalität und Pornographie auf den 
Menschen und die moderne Gesellschaft. 

Zur Frage der De&nitlon 
Ein altes Problem, besonders im Streit um die Pornographie, aber auch hinsichtlich 
der Brutalität, ist die Möglichkeit einer genaueren Definition. Wenn man brutale und 
obszöne Darstellungen rechtlich in den Griff bekommen will, dann bedarf es einer 
ausreichenden Klärung des Tatbestandes. Nun ist es kaum möglich, dafür ganz ein­
deutige objektive Kriterien anzugeben. Was gilt als Darstellung von Brutalität in einem 
pädagogisch und juristisch bedenklichen Sinn? In der Diskussion um die Gewalttätigkeit 
hat man folgende Bedingungen genannt: 
,,Es muß sich um Gewalttätigkeiten gegen Menschen und nicht gegen Tiere handeln. -
Die Gewalttätigkeiten müssen in ,grausamer' oder ,sonst unmenschlicher Weise' dar­
gestellt sein. - Aus der Art der Darstellung muß eine Verherrlichung oder V erharm­
losung der Gewalt erkennbar sein. - Ausgenommen sind ntll' Darstellungen, die der 
Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte dienen, also 
nicht erfundene oder romanhafte Schilderungen, sondern Sachberichte111

• Diese Bedin­
gungen werfen freilich noch eine Reihe von Problemen auf: Warum wird hier die 
Gewalttätigkeit gegen Tiere ausgeschlossen? Worin besteht die grausame oder 
unmenschliche Weise einer Gewalttätigkeit? Kann nicht auch eine historische Bericht­
erstattung als bloßer Vorwand für die Betrachtung von Brutalität dienen? Müßte es 
nicht auch bei der Darstellung von Zeitereignissen Grenzen in der Darstellung von 
Brutalität geben, weil die psychologische Wirkung besonders auf Kinder und Jugend­
·liche bei solchen Darstellungen ja genau so stark sein kann wie bei erfundenen 
Handlungen? 
Ähnliche Probleme stellen sich bei der Definition der Pornographie. Was man als 
unzüchtig zu betrachten hat, läßt sich nicht eindeutig von objektiven Gegebenheiten her 
bestimmen, sondern bleibt immer auch von einer bestimmten sittlichen Bewertung 
kultureller Art abhängig2. Deshalb beruft man sich in diesem Zusammenhang gewöhn­
lich auf das allgemeine sittliche Empfinden einer Gesellschaft. In einer pluralistischen 
Gesellschaft ist ein solches Kriterium freilich schwierig zu bestimmen. Was der eine 
ablehnt, kann dem andern noch annehmbar erscheinen. Wenn man aber nur das als 
verbindlich gelten läßt, was bei den verschiedensten Standpunkten an Gemeinsamkeit 

1 Concepte 11 (1975) Nr. 8-9, 1. 
1 Vgl z. B. L. Marcuse, Obszön. Gesdtlchte einer Entrüstung, München 1962. 
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geblieben ist, muß eıner großen Freizügigkeit in der Handhabung des
Gesetzes führen. Hier sind einige grundsätzliche Überlegungen ZU] erhältnis von
Kul und ertvorstellungen angebracht:
ı ede Kul entwickelt spezifische Wertvorstellungen S entsprechendes Ethos
Wenn s spezifische Auffassungen deswegen, weil andere Kulturen anders

rage steilt und preisgibt, führt einer ivellierung, bei der auch
Sp'  che Werte zerstört werden, die eder Kul| jedem Fthos

ede Kul: und jedes unktionierende echtssystem benötigt gewlsses Malß {
Konsens. Dieser 15t nicht allein durch Aufklärung Sinne einer wertfreien Erfor-
schung der S erreichen, sondern wesentlil auch auf der ege
bestimmter erthaltungen und auf der örderung eines  + bestimmten enbildes.
Wo nicht ge:  eht, s  <  v«e{  C In sittliche Auffassungen immer wieder durch andere
relativiert, da nımmt 14} der Kul die Öglichkeit, ihre Werte zZu entfalten. Damit
wird auch die Möglichkeit einer sinnvollen Lebensgestaltung einträchtigt.
3, Auch Werte wie die der Information, der Kunst A, dürfen grundsätzlich
nicht bsolut g werden. Solchen Freiheiten und echten mussen Grenzen
gesetzt werden, Vo sie wichtigere andere Werte bedrohen. Wenn B. vielleicht
aus künstlerisch gestalteter Rassenhaß schürt und ZU politischer Propaganda
oder ZUF egshetze eingesetz: WII  d, ist a  j sittlich und chtlich B-  Pr mehr

veran!  orten, auch nicht, wemn viele Menschen diesen sehen möchten.
ist hier -  PP allein, ob e5 sich un Kunst handelt, auch nicht, ob bestimmte

dargesteillte Fakten der Wirklichkeit entsprechen. Wichtiger 1st die rage nach der
Gesamtaussage des Werkes,f danach, ob dazu angetan ıst, enschenwürde
und Humanität des sOzialen Lebens ZU untergraben.
4, wird heute nicht e1iner engherzigen Überwachung und Bevormundung des
Kulturschaffens das Wort reden wollen. wird auch bedenken, reifer,
kritischer gebildeter Mensch der Kunst und den Medien anders gegenübersteht

oder Jugen:  er Die Verantwortung des Staates ist aber da e50N1-
ders aufgerufen, W e5 sich Un Medien handelt, die sehr breites und elfach auch
unreitfes und unkritisches Publikum ansprechen wollen. ] gehör Bekämpfung
der Umweltverschmutzung und ZULXK ‚ung der Lebensqualität, d der einzelne nicht
immer wieder mut Darstellungen konfrontiert den Menschen gen

die ablehnt.

Zur Bewertung S und Pornographie
Kriterium die Beurteilung brutaler und obszöner Darstellungen ist nich  P
Linie das, was objektiv dargestellt wird, sondern das, "!l" dieser Darstellung ——

werden soll und ob S1e eınen ausübt, der die Würde des Men-
gehen egeinträchtigt. Das waäre der AT der Mensch nicht erson mit ihrer
eigenen Sinnhaftigkeit anerkannt, sondern 9  S Werkzeug unschbefriedi-

anderer gestellt wird. ] gehört ZUfF enwürde, dafß jeder Mensch sSe1n
eigenes Leben und sSeine eigene Geschichte hat, I!Fi!| nicht ausbeuten und sich
dabei der Verantwortung die Folgen dieses er. entziehen darf. TLWI}
widersprechen brutale und obszöne Darstellungen dieser Würde des Menschen?
1. Die arstellung von Brutalität eiıner Art, die Q-  FT Mitleid, Hiltsbereitschaft oder
ahnliche soziale Einstellungen bewirkt, sondern die der Unterhaltung dient, die
also Brutalität verharmlost oder ga verherrlicht, mach:  . die menschliche Person ZUD

jek Der uer soll sich nicht Leid der dargestellten Vorgänge
hineinversetzen, sondern er soll den Nervenkitzel genießen, den diese Darstellungen
auslösen. Der Mensch wird hier nicht erson gezeigt, der gegenüber verant-
wortlil ist, sondern Material, über verfügt, ohne sich ul die weiteren
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geblieben ist, dann muß das zu einer großen Freizügigkeit in der Handhabung des 
Gesetzes führen. Hier sind einige grundsätzliche Überlegungen zum Verhältnis von 
Kultur und Wertvorstellungen angebracht: 
1. Jede Kultur entwickelt spezifische Wertvorstellungen und ein entsprechendes Ethos. 
Wenn man spezifische Auffassungen deswegen, weil andere Kulturen anders denken, 
in Frage stellt und preisgibt, dann führt das zu einer Nivellierung, bei der auch 
spezifische Werte zerstört werden, die es in jeder Kultur und in jedem Ethos gibt. 
2. Jede Kultur und jedes funktionierende Rechtssystem benötigt ein gewisses Maß an 
Konsens. Dieser ist nicht allein durch Aufklärung im Sinne einer wertfreien Erfor­
schung der Wirklichkeit zu erreichen, sondern beruht wesentlich auch auf der Pflege 
bestimmter Werthaltungen und auf der Förderung eines bestimmten Menschenbildes. 
Wo das nicht geschieht, wo man sittliche Auffassungen immer wieder durch andere 
relativiert, da nimmt man der Kultur die Möglichkeit, ihre Werte zu entfalten. Damit 
wird auch die Möglichkeit einer sinnvollen Lebensgestaltung beeinträchtigt. 
3. Auch Werte wie die Freiheit der Information, der Kunst usw. dürfen grundsätzlich 
nicht absolut gesetzt werden. Solchen Freiheiten und Rechten müssen da Grenzen 
gesetzt werden, wo sie wichtigere andere Werte bedrohen. Wenn z.B. ein vielleicht 
durchaus künstlerisch gestalteter Film Rassenhaß schürt und zu politischer Propaganda 
oder gar zur Kriegshetze eingesetzt wird, dann ist er sittlich und rechtlich nicht mehr 
zu verantworten, auch dann nicht, wenn viele Menschen diesen Film sehen möchten. 
Entscheidend ist hier nicht allein, ob es sich um Kunst handelt, auch nicht, ob bestimmte 
dargestellte Fakten der Wirklichkeit entsprechen. Wichtiger ist die Frage nach der 
Gesamtaussage des Werkes, nämlich danach, ob es dazu angetan ist, Menschenwürde 
und Humanität des sozialen Lebens zu untergraben. 
4. Man wird heute nicht einer engherzigen Überwachung und Bevormundung des 
Kulturschaffens das Wort reden wollen. Man wird auch bedenken, daß ein reifer, 
kritischer und gebildeter Mensch der Kunst und den Medien anders gegenübersteht 
als ein Kind oder ein Jugendlicher. Die Verantwortung des Staates ist aber da beson­
ders aufgerufen, wo es sich um Medien handelt, die ein sehr breites und vielfach auch 
unreifes und unkritisches Publikum ansprechen wollen. Es gehört zur Bekämpfung 
der Umweltverschmutzung und zur Erhaltung der Lebensqualität, daß der einzelne nicht 
immer wieder mit Darstellungen konfrontiert wird, die den Menschen entwürdigen 
und die er ablehnt. 

Zur Bewertung von Brutalität und Pornographie 

Kriterium für die Beurteilung brutaler und obszöner Darstellungen ist nicht in erster 
Linie das, was objektiv dargestellt wird, sondern das, was mit dieser Darstellung aus­
gesagt werden soll und ob sie dadurch einen Einfluß ausübt, der die Würde des Men­
ithen beeinträchtigt. Das wäre der Fall, wenn der Mensch nicht als Person mit ihrer 
eigenen Sinnhaftigkeit anerkannt, sondern bloß als Werkzeug für die Wunschbefriedi­
gung anderer dargestellt wird. Es gehört zur Menschenwürde, daß jeder Mensch sein 
eigenes Leben und seine eigene Geschichte hat, daß man ihn nicht ausbeuten und sich 
dabei der Verantwortung für die Folgen dieses Verhaltens entziehen darf. Inwiefern 
widersprechen nun brutale und obszöne Darstellungen dieser Würde des Menschen? 
1. Die Darstellung von Brutalität in einer Art, die nicht Mitleid, Hilfsbereitschaft oder 
ähnliche soziale Einstellungen bewirkt, sondern die der bloßen Unterhaltung dient, die 
also Brutalität verharmlost oder gar verherrlicht, macht die menschliche Person zum 
bloßen Objekt. Der Zuschauer soll sich nicht in das Leid der dargestellten Vorgänge 
hineinversetzen, sondern er soll den Nervenkitzel genießen, den diese Darstellungen 
auslösen. Der Mensch wird hier nicht als Person gezeigt, der gegenüber man verant­
wortlich ist, sondern als Material, über das man verfügt, ohne sich um die weiteren 
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Folgen dieses andelns kümmern. D  hese apersonale Betrachtung kann ensch-
Lchkeit nicht fördern, sondern Gegenteil einer Abstumpfung gegenüber
dem und einer ichbezogenen wollüstigen Einstellung gegenüber mensch-
licher Not.

Eine ähnliche Verdinglichung Ördert die Pornographie. Auch G1e l  eitet dazıu all,
den enschen nich:  . personales Subjekt darzustellen und gegenüber efühle
der Verantwortung il wecken, sondern geschlechtliche Vorgänge alc reinen Sinnenreiz
zZu genießen Die Sexualität wird hier nicht den Zusammenhang ei1ines menschlichen
Lebens gestellt. S5ije wird 3  en verantwortlich auf personale indung bezogen, sondern

bloßes austauschbares Obijekt des Genusses ver| und entwürdigt. Dieses
Urt:  ®, findet darin eine Bestätigung, S Geschlechtlichkeit der Pornographie prak-

immer  x von dem ;pe. der ung neuen Lebens und der orge un das
absieht.

Die Pornographie fördert insbesondere eine Abwertung der Frau. Diese wird
einer Rolie dargestellt, der Sc1E fast ausschließlich dem Sinnengenuß des Mannes
dienen hat. ese e1se wird eıne Propaganda betrieben, clie jedem Bemühen unl
die Gleichstellung der Frau 1n der modernen Welt diametral enftgegengesetzt ist und
der Ausbeutung der Tau dient.

Psychologisch gesehen, wird der Mensch brutalen und obszönen Darstelungen
einer Weise gezelgt, die primitiven und unreifen Objektbeziehungen entspricht. Der
Mensch wird Obijekt dargestellt, dessen sich ZUF Befriedigung des eigenen
Triebverlangens bedient. Er 1st nicht sich stehendes Subjekt mıiıt eigenem Wert.
Er ist Ding, das nicht als personale Ganzheit mit seinem eigenen Schicksal, sondern

parti' Gegenstand VOo  » Triebbefriedigung erfaf: WIT  d, und ZU dem alr auch
ul flüchtige Objektbeziehungen aufnimmt. Die Qualität solcher Beziehungen bleibt
narziß@tisch und autistisch.

Die Unwertigkeit Von brutalen und obszönen Darstellungen beruht auf der Verding-
lichung des Menschenbildes und auf der Unreife und Perversität der zwischenmensch-
lchen Beziehungen, die 61e Eine Darstellung ist insoweit abzulehnen,
s1e solche Qualitäten aufweist. Wo hingegen ese Aspekte einer Weise Dar-
stellung kommen, clie das Ungenügen dieser Sicht deutlich macht, WO also der Konsu-
ment Kritik e1nes derartigen Verhaltens herausgefordert wird, da handelt sich
nicht mehr minderwertiges Werk, sondern unl tiefere Sinngehalte, die bei
entsprechenden formalen Bedingungen etw:; Kunst ZU bewerten sind. Damit ist
freilich noch -  en ausgemacht, auıch jeder Betrachter oder Leser dieses Kunstwerk
als solches erfaßt und ©5 sich dann auf anders auswirkt als minderwertigere
Darstellungen.

Wirkung brutaler und obszöner Darstellungen
Vom unmittelbaren Aussagegehalt eiıner Darstellung die Wirkung auf den
Konsumenten Zu unterscheiden. Es geht dabei nicht e und nicht erster Linie ur

Auswirkungen, die sich unmittelbar der Kriminalstatistik erfassen lassen?3. Wichtiger
ist die Auswirkung auf Werthaltung und Menschenbild überhaupt. Der Mensch aut
sSe1ine Werthaltung, die soziale en und das Ethos von fundamentaler
Bedeutung ist, VOTLT allem Vorbildern auf Er orientiert sich tern und
S Daher erk 13 sich auch die Unterschiedlichkeit der Beurteilung der Auswirkungen.  e

Dazu Böhme (Hg.), Verbot der Pornographie? Gese' uı und sexuelle
Sucht, Stuttgart O, Der Pornographie-Report. Untersuchungen der „Kommission rll
Obszönität und Pornographie” des amerikanischen Kongresses. Mit einem Oorwort
A.-E. eyer, Hambur 1971. Einiger ist sich über die negativen Auswirkungen
von Darstellungen der Brutalit:  ät:  ms Vgl Kunczik, Gewalt Fernsehen. Eine Analyse der
potentiell kriminogenen Effekte, Wien 1975; Silbermann .r Aggression und Fern-
sehen.et Fernsehen die Kinder?, Tübingen 1974
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Folgen dieses Handelns zu kümmern. Diese apersonale Betrachtung kann Mitmensch­
lichkeit nicht fördern, sondern führt im Gegenteil zu einer Abstumpfung gegenüber 
dem Leid und zu einer ichbezogenen wollüstigen Einstellung gegenüber mensch­
licher Not. 
2. Eine ähnliche Verdinglichung fördert die Pornographie. Auch sie leitet dazu an, 
den Menschen nicht als personales Subjekt darzustellen und ihm gegenüber Gefühle 
der Verantwortung zu wecken, sondern geschlechtliche Vorgänge als reinen Sinnenreiz 
zu genießen. Die Sexualität wird hier nicht in den Zusammenhang eines menschlichen 
Lebens gestellt. Sie wird nicht verantwortlich auf personale Bindung bezogen, sondern 
als bloßes austauschbares Objekt des Genusses verdinglicht und entwürdigt. Dieses 
Urteil findet darin eine Bestätigung, daß Geschlechtlichkeit in der Pornographie prak­
tisch immer von dem Aspekt der Weckung neuen Lebens und der Sorge um das 
Kind absieht. 
3. Die Pornographie fördert insbesondere eine Abwertung der Frau. Diese wird in 
einer Rolle dargestellt, in der sie fast ausschließlich dem Sinnengenuß des Mannes zu 
dienen hat. Auf diese Weise wird eine Propaganda betrieben, die jedem Bemühen um 
die Gleichstellung der Frau in der modernen Welt diametral entgegengesetzt ist und 
der Ausbeutung der Frau dient. 
4. Psychologisch gesehen, wird der Mensch in brutalen und obszönen Darstellungen in 
einer Weise gezeigt, die primitiven und unreifen Objektbeziehungen entspricht. Der 
Mensch wird als Objekt dargestellt, dessen man sich zur Befriedigung des eigenen 
Triebverlangens bedient. Er ist nicht ein in sich stehendes Subjekt mit eigenem Wert. 
Er ist ein Ding, das nicht als personale Ganzheit mit seinem eigenen Schicksal, sondern 
nur partiell als Gegenstand von Triebbefriedigung erfaßt wird, und zu dem man auch 
nur Büchtige Objektbeziehungen aufnimmt. Die Qualität solcher Beziehungen bleibt 
narzißtisch und autistisch. 
5. Die Unwertigkeit von brutalen und obszönen Darstellungen beruht auf der Verding­
lichung des Menschenbildes und auf der Unreife und Perversität der zwischenmensch­
lichen Beziehungen, die sie suggerieren. Eine Darstellung ist insoweit abzulehnen, als 
sie solche Qualitäten aufweist. Wo hingegen diese Aspekte in einer Weise zur Dar­
stellung kommen, die das Ungenügen dieser Sicht deutlich macht, wo also der Konsu­
ment zur Kritik eines derartigen Verhaltens herausgefordert wird, da handelt es sidi 
nicht mehr um ein minderwertiges Werk, sondern um tiefere Sinngehalte, die bei 
entsprechenden formalen Bedingungen etwa als Kunst zu bewerten sind. Damit ist 
freilich noch nicht ausgemacht, daß auch jeder Betrachter oder Leser dieses Kunstwerk 
als solches erfaßt und daß es sich dann auf ihn anders auswirkt als minderwertigere 
Darstellungen. 

Zur Wirkung bmtaler und obszöner Darstellungen 

Vom unmittelbaren Aussagegehalt einer Darstellung ist die Wirkung auf den 
Konsumenten zu unterscheiden. Es geht dabei nicht nur und nicht in erster Linie um 
Auswirkungen, die sich unmittelbar in der Kriminalstatistik erfassen lassen3• Wichtiger 
ist die Auswirkung auf Werthaltung und Menschenbild überhaupt. Der Mensch baut 
seine Werthaltung, die für das soziale Leben und das Ethos von fundamentaler 
Bedeutung ist, vor allem an Vorbildern auf. Er orientiert sich an seinen Eltern und 

3 Daher erklärt sich auch die Untersdtledlichkeit in der Beurteilung der Auswirkungen. 
Dazu: W. Böhme (Hg.), Verbot der Pornographie? Gesellschaftsstruktur und sexuelle 
Sucht, Stuttgart o. J. - Der Pornographie-Report. Untersuchungen der „Kommission für 
Obszönität und Pornographie" des amerikanischen Kongresses. Mit einem Vorwort von 
A.-E. Meyer, Hamburg 1971. - Einiger ist man sich über die negativen Auswirkungen 
von Darstellungen der Brutalität: Vgl. M. Kunczik, Gewalt im Fernsehen. Eine Analyse der 
potentiell kriminogenen Effekte, Wien 1975; A. Silbermann u. a., Aggression und Fern­
sehen. Gefährdet das Fernsehen die Kinder?, Tübingen 1974. 
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ezugspersonen, aber auch Literatur und Massenmedien. Besonders das
und den eranwachsenden ist es außerordentlich wichtig, laß ihnen ideale Gestalten
und ideale Lebenshaltungen Augen geführt werden, denen g1@e ihre eigene
Lebensweise eren können. Die Entwicklung Werteinstellungen geht aber
grundsätzlich das ganz! Leben weiter. Wenn Literatur und sonstige Medien eın wich-
tiger Faktor der Oormung des sittlichen Bewußtseins sind, wird hier auch die
Geft: deutlich, die einem Angebot inhumaner, der menschlichen Würde wider-
sprechender Werteinstellungen liegt Die Massenmedien wirken nicht LUr als Informa-
toren, sondern auch Autoritäten und Pädagogen.
Nun kann erdings eine gewisse Ambivalenz der Auswirkung von Darstellungen
der Gewalt bzw. des Obszönen geben. Eine solche Darstellung kann durch Ihren Aus-
sagegehalt gleichartige Einstellungen Konsumenten hervorrufen oder verstärken, 61e

aber auch kathartisch wirken. Ein csolcher Effekt besteht darin, durch die
Konfrontation mi+t entsprechenden Darstellungen bisher verdrängte ekte
Bewußtsein geho und abreagie werden können. Es dabei Zz.u einer gewissen
Befreiung VO Verklemmungen und zZu eiıner größeren Unbefangenheit kommen, die
auch cittlich zZUu begrüßen i5t., Derartige Wirkungen zeigt bereits die Grausamkeit von
Kindermärchen, aber auch die cexuelle Aufklärungsliteratur.
Allerdings clarf£ dieser nicht überschätzt werden. Er sich bei eInNnem
Publikum einstellen, das entsprechende verdrängte Affekte mitbringt. e1 bleibt
eilich die rage offen, ob So. Verdrängungen B-  Pr auf andere Weise wirksamer
und vorteilhafter aufgearbeitet werden können als durch die Betrachtung von minder-
wertigen oder Iustrierten-Heften. Immerhin mag festgestellt werden, d  (g
im erotischen Bereich heute eine übermäßige Prüderie weitgehend abgebaut ist und
R die moderne Jugend durch entsprechende Außenreize gewöhnlich weniger
angesprochen wird.
he Möglichkeit eiıner Katharsis sollte aber nicht OTrTWAan! extreme Freizügig-
keit verwendet werden, denn der kathartische Effekt schließt ja die Getfahr einer direk-
ten Stimulierung Fehlhaltungen B  Fr 2US, Das hohe ai arstellungen von

Brutalität, besonders den Massenmedien, hat sicher auch seinen Beitrag Ent-
wicklung ÄAggressivität und Kriminalität uUunNnserer Gesellschaft geleistet.
jemand wenig Beachtung und Anerkennung findet, MO wenig Selbständigkeit
gewährt WIT  d, w«dc das Ehr- und Rechtsgefühl verletzt WITC  d, da befindet csich der
Mensch einer Disposition, der Darstellungen vVon Brutalität besonders stimulierend
und auslösend wirken können. Man neigt dann eichter dem Glauben, seine Kon-
flikte mıt eWwW. I  Osen  .. Oonnen. Darstellungen werden dann besonders
BEINE aufgenommen und WIr!  'ken sich auch andeln des Menschen S
Die Pornographie hat einer gewissen Abgebrühtheit gegenüber der Geschlechtlich-
keit beigetragen. erdrängte Uunsche oder ga sexuelle Neurosen sind seltener ‚WOL-
den. der anderen Geite wird aber heute Geschlechtlichkeit cehr bloß als Sex
gesehen, als e21n t+echnisch jederzeit machbarer Sinnenreiz, den genießt Die eigent-
liche 1e7re und Bedeutung der Geschlechtlichkeit für das menschliche Leben wird oft
nicht mehr erfafß: Der kathartische Fffekt ist natürlich besonders dann fragwürdig,
wenn ZzZu eiıner Konzentration auf den Koitus und zZzu einer Fixierung führt, anstatt
die Einbettung der Sexualvorgänge den Prozefß einer personalen Beziehung zZzu
fördern. Positive Wirkungen sind: weniger erwarten, je brutaler und PeTVeTISET
die Darstellungen sind und je mehr sich Brutalität und Obszönität verbinden, denn

dieser Verbindung wird Brutalität als besonders ustvoll und anzıehen: erlebt,
während die GSexualität auf diese Weise jeder erfeinerung und Kultivierung beraubt
wird.

darf die Frage nach der Sozialschädlichkeit VO brutalen und obszönen Dar-
stellungen G HLUT danach bemessen werden, ob s1e unmittelbar zu ginem Anwachsen

153

Bezugspersonen, aber auch an Literatur und Massenmedien. Besonders für das Kind 
und den Heranwachsenden ist es außerordentlich wichtig, daB ihnen ideale Gestalten 
und ideale Lebenshaltungen vor Augen geführt werden, an denen sie ihre eigene 
Lebensweise orientieren können. Die Entwicklung von Werteinstellungen geht aber 
grundsätzlich das ganze Leben weiter. Wenn Literatur und sonstige Medien ein wich­
tiger Faktor in der Formung des sittlichen Bewußtseins sind, dann wird hier auch die 
Gefahr deutlich, die in einem Angebot inhumaner, der menschlichen Würde wider­
sprechender Werteinstellungen liegt. Die Massenmedien wirken nicht nur als Informa­
toren, sondern auch als Autoritäten und Pädagogen. 
Nun kann es allerdings eine gewisse Ambivalenz in der Auswirkung von Darstellungen 
der Gewalt bzw. des Obszönen geben. Eine solche Darstellung kann durch ihren Aus­
sagegehalt gleichartige Einstellungen im Konsumenten hervorrufen oder verstärken, sie 
kann aber auch kathartisch wirken. Ein solcher Effekt besteht darin, daß durch die 
Konfrontation mit entsprechenden Darstellungen bisher verdrängte Affekte ins 
Bewußtsein gehoben und abreagiert werden können. Es kann dabei zu einer gewissen 
Befreiung von Verklemmungen und zu einer größeren Unbefangenheit kommen, die 
auch sittlich zu begrüßen ist. Derartige Wirkungen zeigt bereits die Grausamkeit von 
Kindermärchen, aber auch die sexuelle Aufklärungsliteratur. 
Allerdings darf dieser Effekt nicht überschätzt werden. Er wird sich bei einem 
Publikum einstellen, das entsprechende verdrängte Affekte mitbringt. Dabei bleibt 
freilich die Frage offen, ob solche Verdrängungen nicht auf andere Weise wirksamer 
und vorteilhafter aufgearbeitet werden können als durch die Betrachtung von minder­
wertigen Filmen oder Illustrierten-Heften. Immerhin mag festgestellt werden, daß 
im erotischen Bereich heute eine übermäßige Prüderie weitgehend abgebaut ist und 
daß die moderne Jugend durch entsprechende Außenreize gewöhnlich weniger 
angesprochen wird. 
Die Möglichkeit einer Katharsis sollte aber nicht als Vorwand für extreme Freizügig­
keit verwendet werden, denn der kathartische Effekt schließt ja die Gefahr einer direk­
ten Stimulierung von Fehlhaltungen nicht aus. Das hohe Maß an Darstellungen von 
Brutalität, besonders in den Massenmedien, hat sicher auch seinen Beitrag zur Ent­
wicklung von Aggressivität und Kriminalität in unserer Gesellschaft geleistet. Wo 
jemand wenig Beachtung und Anerkennung findet, wo ihm wenig Selbständigkeit 
gewährt wird, wo das Ehr- und Rechtsgefühl verletzt wird, da befindet sich der 
Mensch in einer Disposition, in der Darstellungen von Brutalität besonders stimulierend 
und auslösend wirken können. Man neigt dann leichter zu dem Glauben, seine Kon­
ßil<te mit Gewalt lösen zu können. Brutale Darstellungen werden dann besonders 
gerne aufgenommen und wirken sich auch im Handeln des Menschen aus. 
Die Pornographie hat zu einer gewissen Abgebrühtheit gegenüber der Geschlechtlich­
keit beigetragen. Verdrängte Wünsche oder gar sexuelle Neurosen sind seltener gewor­
den. Auf der anderen Seite wird aber heute Geschlechtlichkeit zu sehr bloß als Sex 
gesehen, als ein technisch jederzeit machbarer Sinnenreiz, den man genießt. Die eigent­
liche Tiefe und Bedeutung der Geschlechtlichkeit für das menschliche Leben wird oft 
nicht mehr erfaßt. Der kathartische Effekt ist natürlich besonders dann fragwürdig, 
wenn er zu einer Konzentration auf den Koitus und zu einer Fixierung führt, anstatt 
die Einbettung der Sexualvorgänge in den Prozeß einer personalen Beziehung zu 
fördern. Positive Wirkungen sind umso weniger zu erwarten, je brutaler und perverser 
die Darstellungen sind und je mehr sich Brutalität und Obszönität verbinden, denn 
in dieser Verbindung wird Brutalität als besonders lustvoll und anziehend erlebt, 
während die Sexualität auf diese Weise jeder Verfeinerung und Kultivierung beraubt 
wird. 
Jedenfalls darf die Frage nach der Sozialschädlichkeit von brutalen und obszönen Dar­
stellungen nicht nur danach bemessen werden, ob sie unmittelbar zu einem Anwachsen 
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S Gewalttaten und Perversionen führen. ] ist auch fragen, ob soalche Darstellun-
pe] verkehrte Werteinstellung schaffen, die :“!l':! humanen und sozialen Einstel-
lung, P  ı Mitmenschen Widerspricht. Hier sind S allem jene irkungen zu berück-
sichtigen, den erel| ler Idealbildung und des Menschenbildes gehören.

Mensch in genügendem chtung Vor dem andern Geschlecht ent-
WIick er Schamgetühl aufbauen, das die Wahrung der Intimsphäre
WI ist? ıst wohl unbestritten, dafß hier und Jugendliche eines besonderen
Schutzes bedürfen. Man solte aber auch B-  r.& meıinen, S einem bestimmten
Alter negative Auswirkungen prinzipiell nicht mehr auftreten oder nicht mehr Zu
beachten waren. tragt Gesellschaft auch erantwor  g für die Pflege
ihrer Wertvorstellungen.
Wenn ONn Jugendschutz die Rede ist, sollte man aber auch das Problem nicht
verkennen, Sıch n Druckerzeugnisse B-  Pr eicht autfbewahren lassen, 61e
nNich!  y auch Kindern und Jugendlichen er können. Man darf nicht
eintach Oraussetzen, da alle EÄit  S und krzieher die noötige ugheit besitzen,
WISSeN, was 61e ihren Kindern zumuten können und wWas nich  er Wenn gewaltverherr-
lichende und pornographische Literatur Ohne Schwierigkeit andel erhältlich ist,

wird dadurch Lebenswelt einer Weise durchdrungen, laf auch nach-
teilige Auswirkungen auf Kinder Jugendliche kaum ausgeschlossen werden onnen.

Zum Verhältz .‘lfl Moral und
Das Problem der Darstellung von Brutalität und Pornographie hat heute solches
usmaß aANSHENOMNUNCKC, laß auch der Gesetzgeber eine klare ellung dazu beziehen
mufs, Es geht Phänomen, das pädagogısch und psychohygienisch viel bedeut-
S ist, A  $ E der esetzgebung vernachlässigen könnte*,
L, Gesichtspunkt, der hier berücksichtigen ist, betrifft die Beziehung
einschlägiger Darstellungen ur Kriminalität. Die bisherigen Untersuchungen sch!  einen
zZu bestatigen, S es hier einen Zusammenhang gibt. Deshalb ist es offensichtlich
auch 9  er möglich, eiıne sehr liberale ung solcher erke mit der
Berufung auf rechtfertigen. Denn besteht nicht einfach darin, Q
jeder ‚  3 aSs 6I will. FTreiheit bedeutet die Öglichkeit, positive Werte
realisieren. ıst hingegen eine Ververtierung, der eit, wemni mMan in ihrem Namen
wissentlich Gemeinwohl schädigt Das S weniger zulässig Seln, die
entscheidenden Motive 9  er irgendw'  er humaner oder ideeller sind, sondern

e5 eintach um wirtschaftliche teressen einiger weniger geht, al solchen
Erzeugnissen verdienen wollen.
Wer dıe erstellung und den erkauf solcher Erzeugnisse fördert oder erleichtert, der
dient B-  ü der eit, sondern gefährdet großem aßstab umane Werte.

ist eine solche ussage nuancieren, je em, un elche Produkte und
unl welchen Ttad von Perversion menschlicher Werte 25 sıch handelt ist dabei aber
auch bedenken, Q der „harte“ Porno, bei dem sich Brutalität und Obszönität
esonders DEIVEISCI Weise verbinden, oft ı_ kleineres und pezielleres
anspricht. Der „weiche  M4 Orno ıst insofern besonders problematisch, sich einer-
se1ts breitere Schichten wendet und anderseits weniger ZUr Kritik herausfordert
seine Aussagegehalte eher werthaft und deal hinstellt Die Perversion dieser Dar-
stellungen ist verhüliter und insofern gewisser Hinsicht gefährlicher

Weiters ist gachten, laß der Staat sich nicht damit begnügen NUX aller-

4 den Schwierigkeiten der Gesetzgebung vgl. T, Brocher Ür Plädoyer für Abschaf-
fung des un 175, Frankfurt V} 19066; E.-W anaCcc, Zur Revision des Sexualstrafrechts
der Bundesrepublik. echtsgutachten unter Mitarbeit VO:  -} E und v, Gerlach,
mit einem orwort On H. Giese, Hamburg 19569.,
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von Gewalttaten und Perversionen führen. Es ist audt zu fragen, ob soldte Darstellun­
gen eine verkehrte Werteinstellung schaffen, die einer humanen und sozialen Einstel­
lung zum Mitmenschen widerspricht. Hier sind vor allem jene Wirkungen zu berück­
sicnugen, die in den liereich der ldealbildung und des Menschenbildes gehören. Kann 
der junge Mensch in genügendem Maß Achtung vor dem andern Geschlecht ent­
wickeinl Kann er ein Schamgefühl aufbauen, das für die Wahrung der Intimsphäre so 
wichtig ist? Es ist wohl unbestritten, daß hier Kinder und jugendliche eines besonderen 
Schutzes bedürfen. Man sollte aber auch nicht meinen, daß von einem bestimmten 
After an negative Auswirkungen prinzipiell nicht mehr auftreten oder nicht mehr zu 
beachten waren. Jedentalls tragt die <..:.esellschaft auch Verantwortung für die Pflege 
ihrer Wertvorstellungen. 
Wenn von Jugenctschutz die Rede ist, dann sollte man aber auch das Problem nidtt 
ver.kennen, aa1S sich etwa Druckerzeugnisse nicht leicht so aufbewahren lassen, daß sie 
nicht auch in die Hand von Kindern und J ugencllichen geraten können. Man darf nicht 
eintach voraussetzen, daß alle Eitern und l;.rzieher die nötige Klugheit besitzen, um zu 
wissen, was sie ihren Kindern zumuten können und was nicht. Wenn gewaltverherr­
lichende und pornogr.aphische Literatur ohne Schwierigkeit im Handel erhältlich ist, 
dann wird daaurch unsere Lebenswelt in einer Weise durchdrungen, daß auch nach­
teilige Auswirkungen aut Kinder und Jugendliche kaum ausgeschlossen werden können. 

Zum Verhältnis von Moral und Recht 
Das Problem der Darstellung von Brutalität und Pornographie hat heute ein soldtes 
Ausmaß angenommen, daß auch der Gesetzgeber eine klare Stellung dazu beziehen 
muJs. J::s geht um ein Phänomen, das pädagogisch und psychohygienisch viel zu bedeut­
sam ist, als daß man es in der Gesetzgebung vernachlässigen könnte4• 

1. Ein erster Gesichtspunkt, der hier zu berücksichtigen ist, betrifft die Beziehung 
einschlägiger Darstellungen zur Kriminalität. Die bisherigen Untersuchungen scheinen 
zu bestatigen, daß es hier einen Zusammenhang gibt. Deshalb ist es offensichtlich 
auch nicht möglich, eine sehr liberale Behandlung solcher Werke mit der bloßen 
Berufung auf J:-reiheit zu rechtfertigen. Denn Freiheit besteht nicht einfach darin, daß 
jeder tun kann, was er will. Freiheit bedeutet die Möglichkeit, positive Werte zu 
realisieren. Es ist hingegen eine Pervertierung der Freiheit, wenn man in ihrem Namen 
wissentlich das (.iemeinwohl schädigt. Das kann umso weniger zulässig sein, wenn die 
entscheidenden Motive nicht irgendwelcher humaner oder ideeller Art sind, sondern 
wenn es einfach um wirtschaftliche Interessen einiger weniger geht, die an solchen 
Erzeugnissen verdienen wollen. 
Wer die Herstellung und den Verkauf solcher Erzeugnisse fördert oder erleichtert, der 
dient nicht der Freiheit, sondern er gefährdet in großem Maßstab humane Werte. 
Natürlich ist eine solche Aussage zu nuancieren, je nachdem, um welche Produkte und 
um welchen Grad von Perversion menschlicher Werte es sich handelt. Es ist dabei aber 
auch zu bedenken, daß der „harte" Porno, bei dem sich Brutalität und Obszönität in 
besonders perverser Weise verbinden, oft nur ein kleineres und spezielleres Publikum 
anspricht. Der „weiche" Porno ist insofern besonders problematisch, als er sich einer­
seits an breitere Schichten wendet und anderseits weniger zur Kritik herausfordert und 
seine Aussagegehalte eher als werthaft und ideal hinstellt. Die Perversion dieser Dar­
stellungen ist verhüllter und insofern in gewisser Hinsicht gefährlicher. 
2. Weiters ist zu beachten, daß der Staat sich nicht damit begnügen kann, nur aller-

' Zu den Schwierigkeiten der Gesetzgebung vgl. T. Brocher u. a., Plädoyer für die Abschaf­
fung des § 175, Frankfurt a. M. 1966; E.-W. Hanadc, Zur Revision des Sexualstrafrechts in 
der Bundesrepublik. Ein Rechtsgutachten unter Mitarbeit von E. Wahle und J. v. Gerlach, 
mit einem Vorwort von H. Giese, Hamburg 1969. 

154 



gröbste Auswüchse verhindern. Fragwürdige Filme und fragwürdiges Schrifttum
dringen heute oft iın den Lebensbereich des Menschen ein, ohne dafß dieser sich als
einzelner dagegen wehren kann Eltern und Erzieher haben oft keinen ausreichenden
Einfl mehr auf das, womı! die Kinder konfrontiert werden. Die Bürger zahlen Fern-
sehgebühren und mussen zusehen, damit auch Sendungen gemacht werden, die das
ittliche Empfinden breiter eıle des Volkes verletzen. Der Staat hat ın der Hand,
mit Hilfe der Steuergelder Filmprojekte fördern oder diese Förderung unter-
lassen. Das alles zeigt, e1ne Kegierung, WEe s1ie verantwortlich handeln will, sich
auch Rechenschaft ber das geben muß, wWas fragwürdigen Werken hergestellt und

die Bevölkerung herangetragen wird.
Hinter einem Regierungsprogramm und hinter entsprechenden gesetzgeberischen Maß(l-
nahmen steht immer auch eın bestimmtes Menschenbild und eıne Vorstellung VO:  ”3
Humanismus. Politik kann nicht wertfrei sein. S5ie muß WISSen, welche Werte der
Humanität S1ie fördern und OVO: sie den Bürger nach Möglichkeit bewahren ill In
einem demokratischen Staat darf S1e auch ihre Maßfnahmen B- einfach unabhängig
Von den Auffassungen und dem illen der Bevölkerung setzen, sondern muß sich auch
VO. Wertbewußtsein der Bevölkerung her legitimieren lassen.

Es WaTre völlig ungenügend, die Pflege von Werten wıe Achtung der Menschen-
..  WUT!  de, Schutz der Scham und des Intimbereiches uSW. etwa die Kirchen abzu-
schieben. Sicher haben die Kirchen 1n diesen Fragen eine besondere Aufgabe Insbeson-
dere können S1e besser als der Staat, abgesehen VO  »3 der Letztbegründung menschlicher
Grundwerte, die ja immer auch mıit dem Religiösen 1M Zusammenhang steht, eiıne
posiıtıve Pädagogik Hinblick auf das Wertbewußtsein üben. ber ıne völligeIrennung zwischen dem Bereich des Rechtes, für das der Staat zuständig ware, und
dem Bereich der Werte, der dann der Kirche überlassen würde, 1st icht möglich,schon deshalb nicht, weil Ja das Recht immer auch eiıne erzieherische Funktion hat
Das Recht wirkt r A durch Strafsanktionen immer auch auf das Wertbewußtsein ein.
Deshalb kann der Gesetzgeber die Verantwortung für den Wertbereich B- einfach

e1ıne andere Instanz abschieben.
Die verschiedenen Formen von Zensur sind heute icht sehr populär. Das Mag seinen
Grund ZU Teil dem Mißbrauch haben, der mıit der Zensur gelegentlich getriebenwurde und noch heute 1 manchen Staaten getrieben wird, SOWIEe 1n dem demokratischen
und relativistischen Bewußtsein unserer Zeit, das jeden Standpunkt respektierenversucht. Der Mißbrauch der Zensur beweist aber nicht, eın völliger Verzicht auf
sS1e immer das Richtige ware. Es gibt auch einen Mißbrauch der Freiheit und eiınen
Miß£brauch wirtschaftlicher Möglichkeiten ZU Schaden des Gemeinwohls. Die Freiheit
des Bürgers Staat kann nıe unbegrenzt Se1IN. Sie muß da ihre Grenze finden, das
Wohl und das Recht des Mitmenschen eıne Grenze setzen.
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gröbste Auswüchse zu verhindern. Fragwürdige Filme und fragwürdiges Schrifttum 
dringen heute oft in den Lebensbereich des Menschen ein, ohne daß dieser sich als 
einzelner dagegen wehren kann. Eltern und Erzieher haben oft keinen ausreichenden 
Einfluß mehr auf das, womit die Kinder konfrontiert werden. Die Bürger zahlen Fern­
sehgebühren und müssen zusehen, daß damit auch Sendungen gemacht werden, die das 
sittliche Empfinden breiter Teile des Volkes verletzen. Der Staat hat es in der Hand, 
mit Hilfe der Steuergelder Filmprojekte zu fördern oder diese Förderung zu unter­
lassen. Das alles zeigt, daß eine Regierung, wenn sie verantwortlich handeln will, sich 
auch Rechenschaft über das geben muß, was an fragwürdigen Werken hergestellt und 
an die Bevölkerung herangetragen wird. 
Hinter einem Regierungsprogramm und hinter entsprechenden gesetzgeberischen Maß­
nahmen steht immer auch ein bestimmtes Menschenbild und eine Vorstellung von 
Humanismus. Politik kann nicht wertfrei sein. Sie muß wissen, welche Werte der 
Humanität sie fördern und wovor sie den Bürger nach Möglichkeit bewahren will. In 
einem demokratischen Staat darf sie auch ihre Maßnahmen nicht einfach unabhängig 
von den Auffassungen und dem Willen der Bevölkerung setzen, sondern muß sich auch 
vom Wertbewußtsein der Bevölkerung her legitimieren lassen. 

3. Es wäre völlig ungenügend, die Pflege von Werten wie Achtung der Menschen­
würde, Schutz der Scham und des Intimbereiches usw. etwa an die Kirchen abzu­
schieben. Sicher haben die Kirchen in diesen Fragen eine besondere Aufgabe. Insbeson­
dere können sie besser als der Staat, abgesehen von der Letztbegründung menschlicher 
Grundwerte, die ja immer auch mit dem Religiösen im Zusammenhang steht, eine 
positive Pädagogik im Hinblick auf das Wertbewußtsein üben. Aber eine völlige 
Trennung zwischen dem Bereich des Rechtes, für das der Staat zuständig wäre, und 
dem Bereich der Werte, der dann der Kirche überlassen würde, ist nicht möglich, 
schon deshalb nicht, weil ja das Recht immer auch eine erzieherische Funktion hat. 
Das Recht wirkt z.B. durch Strafsanktionen immer auch auf das Wertbewußtsein ein. 
Deshalb kann der Gesetzgeber die Verantwortung für den Wertbereich nicht einfach 
an eine andere Instanz abschieben. 
Die verschiedenen Formen von Zensur sind heute nicht sehr populär. Das mag seinen 
Grund zum Teil in dem Mißbrauch haben, der mit der Zensur gelegentlich getrieben 
wurde und noch heute in manchen Staaten getrieben wird, sowie in dem demokratischen 
und relativistischen Bewußtsein unserer Zeit, das jeden Standpunkt zu respektieren 
versucht. Der Mißbrauch der Zensur beweist aber nicht, daß ein völliger Verzicht auf 
sie immer das Richtige wäre. Es gibt auch einen Mißbrauch der Freiheit und einen 
Mißbrauch wirtschaftlicher Möglichkeiten zum Schaden des Gemeinwohls. Die Freiheit 
des Bürgers im Staat kann nie unbegrenzt sein. Sie muß da ihre Grenze finden, wo das 
Wohl und das Recht des Mitmenschen eine Grenze setzen. 
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